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§ 1 Allgemeines 

(1) Für alle Lieferungen und sonstigen Leistungen gelten ausschließlich die nachstehenden Verkaufs- 

und Lieferbedingungen; sie gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 310 Abs. 1 i.V.m. § 14 

Bürgerliches Gesetzbuch.  

(2) Abweichende Bedingungen des Kunden (im Folgenden „Käufer“ genannt), welche die WATER – 

proved GmbH Wassermesstechnik & Aquakultur (im Folgenden „Verkäufer“ genannt) nicht ausdrücklich 

anerkennt, sind unverbindlich, auch wenn der Verkäufer ihnen nicht ausdrücklich widerspricht. 

(3) Einbeziehung und Auslegung dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen regeln sich ebenso wie 

Abschluss und Auslegung der Rechtsgeschäfte mit dem Käufer selbst ausschließlich nach dem Recht 

der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des einheitlichen Gesetzes über den Abschluss von 

internationalen Kaufverträgen über bewegliche Sachen, des einheitlichen Gesetzes über den 

internationalen Kauf beweglicher Sachen des UN-Kaufrechts sind ausgeschlossen. 

(4) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrags oder seiner Bestandteile lässt die 

Wirksamkeit der übrigen Regelungen unberührt. Die Vertragspartner (Käufer und Verkäufer) sind im 

Rahmen des Zumutbaren nach Treu und Glauben verpflichtet, eine unwirksame Bestimmung durch eine 

ihrem wirtschaftlichen Erfolg gleichkommende wirksame Regelung zu ersetzen, sofern dadurch keine 

wesentliche Änderung des Vertragsinhaltes herbeigeführt wird; das Gleiche gilt, falls ein 

regelungsbedürftiger Sachverhalt nicht ausdrücklich geregelt ist. 

(5) Erfüllungsort für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus diesem Vertragsverhältnis ergebenden 

Verpflichtungen, einschließlich der Zahlungspflicht, ist der Sitz des Verkäufers. 

(6) Soweit der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen ist oder keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, oder nach Vertragsschluss 

seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Inland verlegt, oder sein Wohnsitz oder 

gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, ist ausschließlicher 

Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus und in Verbindung mit dem Vertragsverhältnis zwischen 

den Parteien (Käufer und Verkäufer) in allen diesen Fällen der Geschäftssitz des Verkäufers. 
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§ 2 Angebote, Leistungsumfang und Vertragsabschluss 

(1) Vertragsangebote des Verkäufers sind freibleibend. 

(2) Für den Umfang der vertraglich geschuldeten Leistung ist ausschließlich die Auftragsbestätigung 

des Verkäufers maßgebend. 

(3) Änderungen der Konstruktion, der Werkstoffwahl, der Spezifikation und der Bauart behält sich der 

Verkäufer auch nach Absendung einer Auftragsbestätigung vor, sofern diese Änderungen nicht den 

Spezifikationen des Käufers widersprechen. Der Käufer wird sich mit darüber hinausgehenden 

Änderungsvorschlägen des Verkäufers einverstanden erklären, soweit diese für den Käufer zumutbar 

sind. 

(4) Teillieferungen und Teilrechnungen sind zulässig. 

(5) Die dem Angebot oder der Auftragsbestätigung zugrunde liegenden Unterlagen wie Abbildungen, 

Zeichnungen, Maß- und Gewichtsangaben sind in der Regel nur als Annäherungswerte zu verstehen, 

sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. 

(6) Falls nicht anders ausgewiesen verstehen sich sämtliche Preise ohne Montage und 

Montagematerial.  

(7) Erfolgt die Lieferung von Montage- oder Rohrleitungsmaterial wird, um auf standortbedingte 

Besonderheiten eingehen zu können, stets mehr Material geliefert als laut Planung benötigt wird. 

Überzählig geliefertes Installations- und Rohrleitungsmaterial bleibt Eigentum des Verkäufers und wird 

nach Abschluss der Installation einbehalten oder gegen Berechnung beim Käufer belassen.  

(8) Zum Lieferumfang gehören generell keine Bau- und Fertigungspläne von durch den Verkäufer 

gelieferten Komponenten. 
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§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen 

(1) Alle Preise gelten ab Werk ausschließlich Verpackung und sonstiger Versand- und Transportspesen. 

Die Verpackung wird zu Selbstkosten berechnet und nur zurückgenommen, wenn der Verkäufer Kraft 

zwingender gesetzlicher Regelung hierzu verpflichtet ist. 

(2) Falls nicht anders ausgewiesen sind die Kosten für Abladen, Müllentsorgung und Transport von 

Komponenten am Lieferort nicht im Preis enthalten. 

(3) Berücksichtigt der Verkäufer Änderungswünsche des Käufers, so werden die hierdurch 

entstehenden Mehrkosten dem Käufer in Rechnung gestellt. 

(4) Bei schuldhafter Überschreitung der Zahlungsfrist werden vom Käufer unter Vorbehalt der 

Geltendmachung weitergehender Ansprüche Zinsen in Höhe von 8 % über dem jeweils geltenden 

Basiszinssatz verlangt. 

§ 4 Aufrechnung und Zurückhaltung 

(1) Aufrechnung und Zurückhaltung sind ausgeschlossen, es sei denn, dass die Aufrechnungsforderung 

unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. 

§ 5 Lieferfrist 

(1) Die Angabe eines Lieferzeitpunktes erfolgt nach bestem Ermessen des Verkäufers und verlängert 

sich angemessen, wenn der Käufer seinerseits erforderliche oder vereinbarte Mitwirkungshandlungen 

verzögert oder unterlässt. Das Gleiche gilt bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, 

insbesondere Streik und Aussperrung sowie bei Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb 

des Willens des Verkäufers liegen, z.B. Lieferverzögerung eines Vorlieferanten, Verkehrs- und 

Betriebsstörungen, Werkstoff- oder Energiemangel etc. 

(2) Unabhängig des in der Auftragsbestätigung des Verkäufers genannten Liefertermins, darf auch bei 

Lieferverzögerung die Errichtung der Dachkonstruktion sowie das Schließen des Daches der 

Anlagengebäude des Käufers nur in Abstimmung mit dem Verkäufer erfolgen.  
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(3) Projektablaufpläne / Bauzeitpläne werden zu keiner Zeit Bestandteil des Kaufvertrages. 

§ 6 Gefahrübergang 

 (1) Die Lieferung erfolgt ab Werk, wo auch der Erfüllungsort für die Lieferung und eine etwaige 

Nacherfüllung ist. Auf Verlangen und Kosten des Käufers wird die Ware an einen anderen 

Bestimmungsort versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, ist der 

Verkäufer berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere Transportunternehmen, Versandweg, 

Verpackung) selbst zu bestimmen. 

 (2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht 

spätestens mit der Übergabe auf den Käufer über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des 

zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr 

bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung 

der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese 

für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die 

gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe bzw. Abnahme steht 

es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist. 

 (3) Kommt der Käufer in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich 

die Lieferung aus anderen vom Käufer zu vertretenden Gründen, so ist der Verkäufer berechtigt, Ersatz 

des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu 

verlangen. Hierfür berechnet der Verkäufer eine pauschale Entschädigung in Höhe von 50 EUR pro 

Kalendertag, beginnend mit der Lieferfrist bzw. - mangels einer Lieferfrist – mit der Mitteilung der 

Versandbereitschaft der Ware. Der Nachweis eines höheren Schadens sowie die gesetzlichen 

Ansprüche (insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Kündigung) 

des Verkäufers bleiben unberührt; die Pauschale ist auf weitergehende Geldansprüche anzurechnen. 

Dem Käufer bleibt der Nachweis gestattet, dass dem Verkäufer überhaupt kein oder nur ein wesentlich 

geringerer Schaden als vorstehende Pauschale entstanden ist. 
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§ 7 Eigentumsvorbehalt 

(1) Der Verkäufer behält sich das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung 

vor. Der Eigentumsvorbehalt gilt auch, bis sämtliche, auch künftige und bedingte Forderungen aus der 

Geschäftsverbindung, zwischen Käufer und Verkäufer erfüllt sind. 

(2) Der Käufer ist zur Sicherungsübereignung oder Verpfändung der Ware nicht befugt, jedoch zur 

weiteren Veräußerung der Vorbehaltsware im geordneten Geschäftsgang berechtigt. Die hieraus 

gegenüber seinen Geschäftspartnern entstehenden Forderungen tritt er hiermit dem Verkäufer bereits 

ab. 

(3) Der Verkäufer ist berechtigt, die Eigentumsvorbehaltsrechte geltend zu machen, ohne vom Vertrag 

zurückzutreten. 

§ 8 Mängelansprüche und Gewährleistung 

(1) Ist der Kauf für beide Teile ein Handelsgeschäft, so hat der Käufer die Ware unverzüglich nach 

Erhalt, soweit dies nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen, und, wenn sich 

ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen. Unterlässt der Käufer diese Anzeige, 

so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der 

Untersuchung nicht erkennbar war. Im Übrigen gelten die §§ 377 ff. HGB. 

(2) Abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB beträgt die allgemeine Verjährungsfrist für Ansprüche aus 

Sach- und Rechtsmängeln ein Jahr ab Ablieferung. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die 

Verjährung mit der Abnahme.  

Handelt es sich bei der Ware um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen 

Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat 

(Baustoff), beträgt die Verjährungsfrist gem. der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Ablieferung (§ 438 

Abs. 1 Nr. 2 BGB). Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung 

(insbes. § 438 Abs. 1 Nr. 1,76 Abs. 3, §§ 444, 445b77 BGB). 
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Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche 

Schadensersatzansprüche des Käufers, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die 

Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer 

kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des Käufers gem § 9 sowie nach dem 

Produkthaftungsgesetz verjähren ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen. 

(3) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, darf der Verkäufer zunächst wählen, ob dieser Nacherfüllung 

durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien Sache 

(Ersatzlieferung) leistet. Ist die vom Verkäufer gewählte Art der Nacherfüllung im Einzelfall für den 

Käufer unzumutbar, kann dieser sie ablehnen. Das Recht des Verkäufers, die Nacherfüllung unter den 

gesetzlichen Voraussetzungen zu verweigern, bleibt unberührt. 

(4) Der Verkäufer ist berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der 

Käufer den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel 

angemessenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten. 

(5) Der Käufer hat dem Verkäufer die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit sowie 

mehrmalige Gelegenheit zu geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu 

übergeben. Im Falle der Ersatzlieferung hat der Käufer die mangelhafte Sache auf Verlangen des 

Verkäufers nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben; einen Rückgabeanspruch hat der 

Käufer jedoch nicht. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau, die Entfernung oder Deinstallation 

der mangelhaften Sache noch den Einbau, die Anbringung oder die Installation einer mangelfreien 

Sache, wenn der Verkäufer ursprünglich nicht zu diesen Leistungen verpflichtet war. Ansprüche des 

Käufers auf Ersatz entsprechender Kosten ("Aus- und Einbaukosten") bleiben unberührt. 

(6) Wenn eine für die Nacherfüllung vom Käufer zu setzende angemessene Frist erfolglos abgelaufen 

oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, kann der Käufer nach den gesetzlichen 

Vorschriften vom Kaufvertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen 

Mangel besteht jedoch kein Rücktrittsrecht. 

(7) Ansprüche des Käufers auf Aufwendungsersatz gem. § 445a Abs. 1 BGB sind ausgeschlossen, es 

sei denn, der letzte Vertrag in der Lieferkette ist ein Verbrauchsgüterkauf (§§ 478, 474 BGB) oder ein 
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Verbrauchervertrag über die Bereitstellung digitalier Produkte (§§ 445c S. 2, 327 Abs. 5, 327u BGB). 

Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen (§ 284 BGB) 

bestehen auch bei Mängeln der Ware nur nach Maßgabe des § 9 

§ 9 Haftung 

(1) Der Verkäufer haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ferner für die fahrlässige Verletzung von 

Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, 

deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der Käufer 

regelmäßig vertrauen darf. Im letztgenannten Fall haftet der Verkäufer jedoch nur für den 

vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Der Verkäufer haftet nicht für die leicht fahrlässige 

Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten. Die vorstehenden 

Haftungsausschlüsse gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. Die Haftung nach 

Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

§ 10 Verschiedenes 

(1) Erhält der Käufer vom Verkäufer Zeichnungen oder Pläne zur Herstellung von Becken, Behältern 

oder sonstigen Komponenten einer Anlage so ist der Käufer für die statische Auslegung von 

Wandstärken, Armierungen etc. sowie die ausreichende Tragfähigkeit des Untergrunds gemäß der am 

Lieferort geltenden Regelungen und Vorschriften verantwortlich.  

(2) Der Käufer ist für die Einhaltung geltender Regeln und Gesetze beim Bau einer Anlage oder Teilen 

davon verantwortlich. 

(3) Der Käufer hat den Verkäufer auf lokale Besonderheiten für elektronische Komponenten beim Kauf 

hinzuweisen. 

(4) Dem Verkäufer ist es gestattet, Bildmaterial aus Planungsleistungen in Form von 3d-Renderings aus 

Gesamtmodel oder Komponenten daraus zu Werbezwecken zu verwenden. Dabei werden keine 

Maßzeichnungen oder Informationen zum Auftraggeber offengelegt, es sei denn, dieser gibt sein 

schriftliches Einverständnis. 
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